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Dienstag, Nnen Zrrilag eine delcitinische Veilegt: Wöchentliche Untertattungen·— den 6. September 18387.
—— —— —

obachtungen und Ansichten über die politische Lage, die
Kriegegesahr und was d'rum und d'ran hangt, sowie über

angebahnte oder noch anzubahnende Handelsdertrags: Unter

handlungen gewesen jein.
Selbstoerstandlich entzieht sich das, was dabei gesprochen

oder ausgemacht wurde, der Oeffentlichleit. Doch sollen die
Derren den Eindruck gewonnen haben, daß solche Zusammen

tunste sehr zweckmäßig seien.
—*Wilitãrische Mission. Zu den dieser Tage in Na

statt statfindenden Divisions Mandoern eines deutschen Armee
torps hai der Vundestaih funj höhere Offiziere, wobon einer
aus Luzern, beordert.

—Juriftentag in Bellinzona. (Korr. aus Lugano vom

3. Sept) Durch Kreisschreiben vom 31. verslossenen Augusts
beuachtichtigt das mit der Organisanon des in der lehten

Woche dieses Monats in unserer Haupistadt stattfindenden
Jahreofestes des schweizerischen Juristendereins beauftragte
dokalkomite, daß der leitende Ausschuß des Vereins in einer

lehten Sonntag zu Luzern stattgehabten Sitzung das Fest
progtamm gemah hiefigem Vorschlage in folgender Weise

festgestellt hat:
Sonntag den 28. September: Nachminags 8 Uhr «

Min. Empfang der Gäste. Austheilung der Quartierbillete.
 uUhr Sidung des Vereindtomile's und der Jury für die

Preibaufgaben. Ausflug zum Schloß „Uri“. 7 Uhr Abend

unterhaltung im Gasihofe „Bellinzona“.
Montag den 26 Sepiember: Vorminags 8 Uhr Vereins

sihung im Großrathssaal. Innere Angelegenhbeiten. Be
handiung dets ersten Verhandlungegegenstandes betr. die
jchweiz. Betteibungsbeamten. Nachminags 2 Uhr Ausflug
nach Locarno. Rucfahrt mit Ertranug. 7 Uhr Banket

im Gasthofe Bellinzona“.
Dienotag den Ne. Sepiember: Vormiltags 8 Uhr Vereins

situung. VBehandlung des zweiten Verhandlungsgegen
standes betr. die internationale Auslieferung. Nachmittags
2 Uhr Autflug nach Lugano. 3 Uhr Abschiedsbanket

dorrselbst.
P. 8. Wir erfahren andrerseits, daß die Hauptreferenten

uber obgenannte Verhandlungsgegenstände die HO. Advolat
Reichel in Bern und Dr. Colombi in Lausanne sind, und

jilgen bei, daß eine ansehnliche Theilnahme aus allen Kantonen
der Schweiz lebhaft erwünscht und durchaus angezeigt wäre.

— SEtteit der Zifferblatta rbeiter. Wie die »Fodöration

horlogoro auisaoa nieldet, werden die Zifferblattarbeiter
Weintres und Emailleurs) im ganzen Gebiett der schweiz.

uhrenindustrie heute (Montag) die Arbeit niederlegen. Die
Zifferblattfabritation beschaftigt zirla 800 gut organisirte
Arbeuer. Im Monat Februar abhin arbeiteten die Email

leurs auf Wunsch einiger ihrer Meister einen erhohten Tarif
aus, welcher aber nicht angenommen wurde, weil er im

Widerspruch zu den Beschlüssen des Arbeitertongresses vom

23. Januar siand.
Seither wurde ein neuer Tarif ausgearbeitet und am

22. August in einer Versammlung von Delegirten der

Patron· und derArbeiter Foderanon durchberathen. Der
selbe sand dann auch bei den Arbeirgebern einstimmige An
nahme. Die Arbeiter verlangten die Annahme dieses Tarifes
dom 8. September an, wahrend die Meister noch einen

Termin haben wollten, um ihre Organisation zu kompletiren,
indem sie einige widerspenstige Patrone zum Beitritt in die

Foderation zu bewegen suchten. Die Arbeiter hetrachteten
Ne auf unbestimmte Zeit hinausgeschobene Anwendung eines
von beiden Parteien ausgearbeiteten Tarifes als unannehm
bar. Da keine Verständigung möglich war und alle Ver

suche zu einem Ausgleich der Differenzen erfolglos blieben,
wird heute (5. Sept.) der Streil der 800 Arbeiter be

ginnen.
 s8viuihum Basel. Der Allg. Schweizer Zig.“ wird

aus Luzern geschrieben, es sei ganz richtig, daß der papst
liche Siuhl deadsichtige, dem seit langerer Zeit leidenden
Bijchof Fiala einen Coadjutor beizugeben. Als bi
schoösilcher Coadjutor ist in Aussicht genommen der ebenso
gebildeie als maßvolle Hr. Pfarrer Stammler in Bern.
s scheint selbstverstandlich. daß der bischöfliche Coadjutor
nach Erledigung des bischoflichen Stuhles von Basel diesen
besteigen wůrde. Hr. Stammler ist bei den leitendentatho

lischen Kreisen persona grutisgimna.“

Zuzeru. Das Polizeidepartement des Kantons
Luzern hat an das PolizeiKorpe folgendes Kreis

schreiben gerichtet:
Wir haben zu wiederholten Malen die Wahrnehmung

gemacht, daß Vorgange, die auf amtlichem Wege zur Kennt

 Jur Organisation des Landsturms.

Seit der Einschreibung der landsturmpflichtigen Mann

schaft sind Monaie verstrichen, ohne daß heute Näheres uber
die Draanisation dieses Theils des Bundesheeres belannt
waäre. Doch es ist nicht daran zu zweifeln, daß die Bundes

behörden die Sache keineswegs fruchtlos liegen lassen, son
dern derselben vielmehr vollsie Aufmerksamkeit schenken wer
den. Es ist klar, daß dießbezüglich im Volke auch noch

andere Meinungen, als die des Bundesrathes, bezw. des

eidg. Milirrbepartements, herrschen, und gewiß nur gut
und lobentwerth ists, wenn derartige Stimmen sich öffent

lich vernehmen lassen. Denn hiebei darf sicher angenommen
werden, daß Alles und Jedes lediglich im Interesse der Sache

geschehe.
So hat sich denn auch der als Militärschriststeller bestent

belannte Hr. Dr. mod. Wagener in Vaden (Cato) veranlaßt

gesehen, seine daherigen Idee'n, welche dielfach neue sind
usammenhufassen und ihnen in mehreren Artileln eineß
schweiz. Fachblattes Ausdruck zu geben. Wir wollen das
jenige, was einen weitern Leserkreis interessiren dürfie, im

Folgenden kurz stigiren.
Vor Allem wird es nothwendig sein, Vorschriften dar

uber aufhzustellen, wer dem bewaffneten und wer dem un

dewaffneten Theil des Landsturmes angehören soll. Dann
kommen Verordnungen über die Eintheilung und Verwendung

der Truppe, deren Ausrüstung c. Die Grenzen zwischen
dem bewaffneten und unbewaffneten Theile des Landsturmes
werden voigtzeichnet sein: 1) durch die historijche Tradition
und die Lehren der Kriegogeschichte; 2) durch Erwägungen
humaniiarer und sozialer Natur; 9) durch finanzielle Gründe
and endlich ) vermöge rein militarischer Rucksichten.

1. Er würde den Tradiuionen unseres Landes und den

Zehren der Kriegegeschichte widersprechen, wenn wan den
Zandsturmmann vermittelst Gesetzesparagraphen zum Dienst
mit der Waffe zwingen wollte, anstatt ihm die Wahl frei
zustellen, ob er dem bewaffneten oder dem unbewaffneten

Zandsturmiheile angehdren will. Ebenso soll der Landsturm
erst bei unmittelbarer Vedrohung des Landes unter dit

Waffen gerufen werden. Mit andern Worien: Es ist Frei
willigkeit fur den Dienst mit der Waffe anzustreben. Hierin
liegt das Charakteristische des Landsturmes.

2. Die Junglinge zwischen dem zurückgelegten 17. und
dem 20. Altersjahr, welche bei drohender Kriegsgefahr sani
tarisch untersucht und von der Rekrutirungekommission als
felddienstsahig erllart werden, gehören nicht in den Land
sturm, sondern in die Ersatz Depots. Denn der Abgang in
den Reihen des Auszuges soll keineswegs aus den Truppen

einheiren der Landwehr gedeckt werden, so lange noch aus
zebildete Jungmannschaft vorhanden ist. Die Jünglinge von
is und id Jahren, welche nicht felddienstpflichtig befunden
wurden, sollen unter keinen Umständen dem bewaffneten

dandsturm zugeiheilt werden, sondern den Arbeiterseltianen
Wenn sammtliche jeldddienstpflichtigen Manner vom 18. bis
4. Alierdjahr und die bedingt Wehrfähigen des Land,

sturmes vor dem Feinde siehen, so wird gerade der arbeits

fahigste Theil der Bevölkerung den Waffen des Gegners,
den Strapaden des Feldzuges und den ihn begleitenden
seraukheiten erliegen. Es werden auf diese Weise nicht bloß
viele Ehen gewaltfam zerrissen, sondern es wird auch die
Zahl der Eheschließungen für die nächste Jeit nach dem
Zriege weit hinter dem mitileren Durchschnitt zurüdbleiben
—nicht allein wegen des Abganges vieler junger Manner

durch Tod oder Invalidität, sondern wegen der allgemeinen
Zerrüttung der finanziellen Verhältnisse, welche Tausenden
das Eingehen der Ehe verbieten wird. Viele Wittwen und

Waisen oder betagte Eltern werden dann ohne Ernahrer
jein, viele Invalide werden nicht genug zum Leben haben.

Die Grenze nach Oben wäre vielleicht so zu ziehen, daß

im bewaffneten Lanesturm auch Freiwillige Aufnahme fanden,
welche dad 60. Lebensiahr überschritten und in Auszug und

Landwehr gedlent haben; Uüberhin müssen sie korperlich taug
lich erscheinen.

3. In unserm kleinen Lande, welches den Aufwand filr
das Vilitärwesen sast ausschließlich aus den Zolleinnahmen
nu bestreiten hat, ist Sparsamkeit uberall da geboten, wo
solche unbeschadet der Wehrkrafte des Landes besolgt werden
kann. Wenn auch der Landsturm, gemaäß der bundedräth—
lichen Volschaft, in Friedenszeiten von jedem Dienst befreit
ist. so mussen die Leute doch bekleidet, bewaffnet und während
ded Krieges ernührt und desoldet sowie mit Munition ver
sehen werden, war selbst dei Beobachtung der großtmöglichen
Einfachheit stetz mit erheblichen finangiellen Opfern verbunden

Eidgenossenschaft.
A Bundetstadt. Ich lann mich nicht erinnern, daß j

jämmtliche Gesandie, welche die Schweiz besiet
zugleich in der Bundesstadt gewesen waren und gemeinsan
ine Konferenz mit dem VBundesprasidenten gehabt hãtten
Letzten Samstag ist es vorgelommen; die OO. Roh, Lardy
Aepli, Bavier und Frei haben eine bis gegen 1 Uhr dauernd
Berathung gepfiogen und sind nachher mit den Mitgliedern
der Bundedrathes zu einem gemüthlichen Diner insOoren
Bellepue und darauf zu einem Glase Munchner Bier ge

zangen. Am Tisch werden sie wohl neben ernsten aud
heiere Gespräche gefuhrt haben; daß sie aber an der ver
raulichen Konserenn mit Otn. Droz über Verliner Pfann
kuchen, Wiener Bier, römische Alterthümer, Pariser Hür
und ameritanischen Schinken sich unterhalten haben, ist nich
wahrscheinlich; ebenso wenig werden sie nachBern gekommen
jein, um bloß Kenntniß von den mit der Reorganisation

her Bundebraihes zusammenhangenden Dispositionen betr.
bad polinische Departement zu nehmen. Sie werden Wich
geres zu ihun gehabt haben, und dieses Wichtigere, da
zuhleich auch das Raturgemaße ist, durfte neben einer Be
jprechung des Konsulatswesens auch der Austausch Ivon Be
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